
Vorlage der Stadtverordnetenversammlung Meyenburg

Beschluss Nr.: 42/2019

Vorgesehene Beratungsfolge Sitzung am: Behandlung des TOP
öffentlich nichtöffentlich

Hauptausschuss 11.09.2019 X
Stadtverordnetenversammlung X

Einreicher:     Der ehrenamtliche Bürgermeister

Beschluss:
Benennung der Stellvertreter der Ausschussmitglieder im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung
 

Sachverhaltsdarstellung:
Auf der Grundlage der §§ 41, 43 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden die Stellvertreter
der Ausschussmitglieder der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung dem Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung von den Fraktionen benannt.
Die namentliche Stellvertretung kann durch deklaratorischen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
festgestellt werden.
In der Sitzung am 20.06.2019 wurden von der Stadtverordnetenversammlung die weiteren Mitglieder im
Hauptausschuss gewählt. Da bei dieser Wahl vom Verfahren entsprechend der Kommunalverfassung
abgewichen wurde, sind auch die Stellvertreter in einem abweichenden Verfahren zu wählen.
Für jedes Mitglied im Hauptausschuss legen die Stadtverordneten einen Stellvertreter fest.  

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gültigkeit der am 25.09.2019 durchgeführten Wahl der
Stellvertreter der Mitglieder im Hauptausschuss und stellt fest, dass gewählt worden sind:

Stellvertreter   ___________________________________________   für das Mitglied Jürgen Kelm
   Vorname, Name      Wohnanschrift:   PLZ, Ort, Straße

Stellvertreter   ___________________________________________   für das Mitglied Christian Rosenthal
   Vorname, Name      Wohnanschrift:   PLZ, Ort, Straße

Stellvertreter   ___________________________________________   für das Mitglied Bernd Raschke
   Vorname, Name      Wohnanschrift:   PLZ, Ort, Straße

Stellvertreter   ___________________________________________   für das Mitglied Matthias Schulz
   Vorname, Name      Wohnanschrift:   PLZ, Ort, Straße

Damit sind v.g. Personen Stellvertreter des jeweiligen Mitgliedes im Hauptausschuss der Stadt Meyenburg.  

Gemäß § 22 i.V.m. § 31 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung
ausgeschlossen: Keiner / ________________________________________________
                                               (Name/n)

Vermerk: beschlossen / beschlossen mit Ergänzungen / nicht beschlossen

Falko Krassowski
ehrenamtlicher Bürgermeister
als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Stimmenthaltung:

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: gesetzliche Anzahl:
Nein-Stimmen: davon anwesend:


